
rrrrd amtliches Pubrikationsorgan ver Gemeinden : Schierstein, Soanenverg , Rambach, Naurod , Frauenstein»Wambach u. v. a.
Tägliche Beilage zum Wiesbadener General-Anzeiger.

Nr . 5. Samstag , den 6. Januar lil 20. Jahrgang.

Beta»»«imn,chu»g
derLandeSverstcheruveSanstaUHefleu-Rafsau

für den Kreis Wiesbaden (Stadt).
(§ 1245 ff. der Reichsversichcrungsordnung).

Für Sie nach Ser Reichsversicherungsorb-
nung versichernugspslichtigen Personen im,
Kreise Wiesbaden (Stadt ) sind für die Zeit
vom 1. Januar 1912 ab, vorbehaltlich etwai¬
ger anderwciter Festsetzung, nachbezeichnete
Wochcnbeittäge zu entrichten, und zwar:

Für

Ciu Wv -Iienbe trag
der Lohnklasse.

1 II I1ITV7 V
von

Pf. | Pf. 1Pf 1Pf. | Pf.

Für
Ein Wocheub itrag

der Lohnklasse
i)  n iii rvf v

von
Pf 1Pf. | Pf. | Pf. [ Pf.

1. Mitglieder der ge¬
mein?. OrtSkranken-
kaffe zu Wiesbaoeu

gjg aDiitgl.-Slaffe Iu . II
beä ( * IV u. V

„ VI u.VII
VIII u. IX

Sta-t
tuls!

2 Mitglieder der Be¬
triebs - Krank»kaffe
für die bei dem Wege¬
bau des Bezirksvcr-
bandeö des Regie¬
rungsbezirks Wies¬
baden beschäftigten
Personen zu Wies¬

baden.
§ 16 beS Statuts.

3 . Mitglieder der
Glaser InnungS-

Krankcnkassez.Wies¬
baden.

§13 ) Mitgl.-Kl. I u. II
b.- tat. „ III u.IV
Nacht.v) , V
26.9.05. „ VI
4. Mitglieder der

Krankenkasse der
Küfer-Innung zu

Wiesbaden.
$ 13 I MitglieberklaffeI
des „ II u. III

Etat. ) „ IV u. V
5 . Mitglieder der

Krankenkasse der
Fleisch.r -Innung zuWieSoadcn.
8 13) MitgnebcrkaffeI
d-s s „ II u III

Etat.) . IV u. V
6 . Mitglieder der
Krankenkasse der

Schuhmacher-Innung
zu Wiesbaden.

8 13 , MitglieberklaffeI
b-z . ii
Sw- j „ III u. IV
tuts 1 „ v
Nachtrag vom 12.5.11,
t.  Mitglieder der
Krankenkasseder

Tapezierer - Innung
zu Wiesbaden.

8 13 , MitglieberklaffeI
d'- „ II
Sta>( „ III
«utSI „ IVu. V

8 . Mitglieder der
Junungs Kranksn-

kaffe für die Bäcker
Innung ( freie Inn¬
ing ) ,u Wiesbaden
8 11 MitgliederklaffcI
d-s „ II u. III
Sta- - -iv
tuts „ y
9. Mitglieder der
Innungs .Kraukcn-

kassef.dicFuhrherrn-
J »nu„g zu WieSb.
8 11 i MilgliederklasseI
des f „ II

Sla- t „ III
iutS ) „ IV
19. Mitglieder der
Jnnungskrankenkaffe
der freien Konditor-
Innung zu Wiesbad.
8 12- MitgliederklafseI
des I „ II u. III
S >°- ? „ IV u. V

) „ - VI
11 . Mitglieder der
Jnnungs -Kranken-

kaüc für die Tüncher-,
Stukkateur, und

-ackierer Innung zu
Wiesbaden.

8 11 l MitglieberklaffeI
des .. II u. III

Sta- > ,v
tuts ! " v

12 . Mitglieder d. Bt-
trrcbskrankeükassi-dcr

r»>aW>eoerspahn2l:
Schcffer,Hoch-n. Tief,
dau in Wiesbaden.
8 5 ) Mitgliederkiaff- I
d" { „ II

« * { . III
"**7 . IV

• V
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Der WochensrNrag derjenigen
Lohnklasse, in welche der drri-
hundertsacheB lrag des nach»e
Sla ulen für die Bemessung der
Krankenkassenbeit äge zugrunde
zulegendenwirklichen täglichen
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13. Mitglieder der
Krankenkasse der
Maschinenfabrik

Wiesbaden. Gef. m
b. H. zu Wiesbaden

(Dotzheim) .
g g . MitglikberklaffeI _ — — — 48
beÄ1 » H

* / : i 'v1 5 ' 33
14. Mitglieder der

Postkraiikenkaffe.
Klaffe I bei einemTage

lohn bis einschl.
i .i6 m. 10

» II bei einem Tag«,
lohn von mehr
als 1.16 Mk.
bis einschl.1.83
Mk. _ ‘24.

„ III bei einem Tage-
lodn von mehr
als 1.83 Mk.
bis einschl. 2.83
Mk. - - 32

» IV bei einem Tage¬
lolin von mehr
als 2.83 Mk.
bis einschl. 3.83
Mk. - — _ 40

» V bei einem Tage¬
lohn über3.83
Mk. -- - - __ 48

15. Lehrer und
Erzieher.

»)mit einemJahresarb-its-
verbieni) bis znllbO Mk.

b)mlteinemJahresarbeils-
verdiensi von mehr als
1150 bis 2000 Mark.

Iß . HanSbeamtinnc»
(Hausdamen. Haus¬
hälter, Stützen), so
fern für biefc Personen
als Mitglieder eine Kran¬
kenkasse nicht etwa Beiträge
einer höheren Lohnklasse
zu entrichten sind.
17. Die in der Land¬
wirtschaft beschäftigt.
Bctricvsbeamten.
a) mit einem Jahresar-

bcitsvcrdienst bis zu
850 Mk. — — 32

b) mit einem Jahresar-
bcitsvcrdienst von mehr
als 850Mk.die Wochen-
beiträge und zwar

a) bis zu einem Jahres¬
arbeitsverdienst von
1150 Mk. — — — 40

b) mit einem solchen von
mehr als 1150 bis
2000 Mk. — __ _ __ 48

18. Alle übrigen in
Land und For Wirt¬
schaft beschäftigten
Personen, welche kei
urkder vorgenannten
Krankenkassen ange-
hörcn:

a) männlich — _ 33
b) weiblich. — 24

19. Alle i» sonstiger
Weife beschäftigte»
Personen, sofern sie
einer der vorerwähn¬
ten Krankenkassen

nicht angehöreu:
a) erwachsene männl. Per¬

sonen — — — 40
b) erwachs, weibliche Pers.
c) Lehrlinge über 16 Jahre
ä) Lehrmädchen über 16

Jahre.

Für diejenigen Per¬
sonen, welche als
Loh» oder Gehalt
eine feste, für Wochen
Monate Vierteljahre
os .Jahre vereinbarte

bare Vergütung
erhalten, sind Bei¬

träge derjenigen
Lohnklasse zn ent¬
richten, in deren
Grenzen die bare
Vergütung fällt, so¬
fern diese Beiträge
höher sind atö die
nach der vorstehen¬
den Bekanntmachung
mastgebeaden.

Die Verwendung von Beitragsmarken einer
höheren Lohnklasse — als gesetzlich vorge-
schrieben— ist allgemein. zulcstsig. Wenn zwi-
men dem Arbeitgeber und dem Versicherten die
Versicherung in einer höberen Lohnklasse nicht
ausdrücklich vereinbart ist. so ist der Arbeit¬
geber nur zur Leistung der Hälfte desjenigen
Beitrages verpflichtet, welcher nach der vorstehen»

32

den Bekanntmachungfür den Versicherten zu
entrichten ist.

Zur richtigen und rechtzeitigen Verwendung
der fälligen Beitragsmarken sind die Arbeit^
gebcr verpflichtet. Rechtzeitig geschieht die Vn
Wendung nur dann, wenn sie bei jeder Lohnzah
lnng und wenn keine Lohnzahlung stattfindet
und der Lohn gestundet wird, bei Beendigung
des Dienstverhäl .nisses oder spätestens am
Schluffe jeden Vierteljahres erfolgt . Den
Arbeitgebern steht das Recht zu bei der
Lohnzahlung den von ihnen beschäftigten
Personen die Hälfte der Beiträge in Ab¬
zug zu bringen . Diese Abzüge dürfen
sich jedoch höchstens auf die sttr die beiden
letzten Lohnzahlungsperiodenentrichteten Bei¬
träge erstrecken.

Findet die Beschäftigung einer Versicherungs-
Pflichtigen Person nicht während der ganzen
Bcitragswoche bei demselben Arbeitgeber stall,
so ist von demjenigen Arbeitgeber der volle Wo-
chenbeilrag zu entrichten, welcher den Ver¬
sicherten zuerst beschäftigt. Wurde dieser Ver-
vslichtung nicht genügt und hat der Versicherte
den Beitrag nicht selbst entrichtet, so hat der-
lenigc Arbeitgeber, welcher den Versicherten
weiterhin beschäftigt, den Wochenbeitragzu lei¬
sten. Steht der Versicherte gleichzeitig in meh¬
reren die Versicherungspflicht begründenden
Arbeits- und Dienstverhältnissen, so haften alle
Arbeitgeber als Gesamtschuldner für die vollen
Wochenbe-träge. Die unterlassene Markenver-
Wendung kann nicht damit entschuldigt werden,
daß ein anderer Arbeitgeber, der den Versicher¬
ten vorher beschäftigt habe, zur Beitraasleistnng
verpflichtet gewesen sei. Versicherungspflichtige
Personen sind befugt, die Beiträge anstelle der
Arbeitgeber, zu entrichten. Dem Versicherten,
welcher die vollen Wochenbeiträge entrichtet hat,
steht gegen den zur Entrichtung der Beiträge
verpflichteten Arbeitgeber Anspruch auf Erstat¬
tung der Höhe des Beitrages zu, wenn die Mar¬
ken vorschriftsmäßig entwerte: sind.

Die Versicherungspflicht ist ausgedehnt auf
die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Ge¬
hilfen u- Lehrlinge in Apotheken sowie Büh¬
nen- und Orchestermitglieöer ohne Rücksicht
auf den Kunstwert ihrer Leistungen, sofern
ihr steter Jahresarbeitsverdienst 2000-# nicht
übersteigt. Lehrer u. Erzieher an öffentlichen
Schulen r’ r Anstalten unterliegen der Ver-
sicherungsp̂.icht nicht, so lange sie lediglich zur
Ausbildung für ihren zukünftigen Beruf be¬
schäftigt werden öder sofern ihnen eine Anwart¬
schaft auf Pension im Betrage der geringsten
Invalidenrente sowie auf Witwenrente nack
den Sätzen der ersten Lohnklasse und ank
Waisenrente gewährleistet ist. Die Mindest¬
sätze sind 116 Jt Invaliden -, 69,80 Jt Witwen-
unö 34,90 Jt Waisenrente für eine Waise und
26,66 Jt für jede weitere Waise.

Die Vcrsicherunflspflicht ergreift auch solche
als Lehrer tätige Personen, welche aus dem
Stundengeben bei wechselnden Auftraggebern
ein Gewerbe machen (selbständige Musinehrer,
Sprachlehrer usw.), und zwar auch dann, wenn
sie den Unterricht in der eigenen Wohnung er¬
teilen.

Folgende Personen sind befugt, freiwillig in
die Versicherung einzutreten, solange sie das
40. Lebensjahr nicht vollendet haben (Selbstver-
sicherung):

1. Betriebsbcamte, Werkmeister, Techniker,
Handlungsgehilfen und sonstige Angestellte,
deren dienstliche Beschäftigung ihren
Hauptberuf bildet, ferner Lehrer und Er¬
zieher, sämtlich sofern ihr regelmäßiger
Jahresarbeitsvcrdienst an Lohn oder Ge-
halt mehr als 2000 M,  aber nicht über
8000 M beträgt.

2. Gewerbetreibende und sonstige Betriebs-
Unternehmer, welche nicht regelmäßig mehr
als zwei versicherungspslichtige Lohnarbei¬
ter beschäftigen, sowie Hausgewerbetrei¬
bende, sämtlich soweit noch durch Beschluß
des Bundesrats die Versicherungspflicht
auf sie erstreckt loordeu ist.

3. Personen, deren Arbeitsverdienst in freiem
Unterhalte besteht, sowie diejenigen, welche
nur vorübergehende Dienstleistungen ver¬
richten und deshalb der Versicherungspflicht
nicht unterliegen.

Versicherte, bei denen die Vorausseßunaen für
die Versicherungspflicht und Selbstversicherung
auibören, können die Versicherung freiwillig
sorck-ben. lofern sie noch nicht dauernd erwerbs¬
unfähig sind.

D:e freiwillige Versicherung ist an die Ent¬
richtung von Beiträgen einer bestimmten Lohn¬
klasse nicht gebunden: hierbei steht vielmehr die
Verwendung non Beitragsmarken zu 18, 24.
82, 40 und 48 Pfennig frei

Zur Verwendung der Beitragsmarken auf
Grund der VersichcrungSvflicht und sich daran
anschließender Weiterversicherung find gelbe und
nr die Selbstversichcrung und deren Fortsetzung
graue Ouittungskarten zn verwenden.

Die aus der Versicherungspflicht sich er¬
gebende Anwartschaft erlischt, wenn während
zweier Jahre nach dem auf der Quittungskarte
nerzeichneten Ausstellungstag ein die Ver-
icherungsvilicht begründetes Arbeits- oder

Dienstverhältnis oder die Weiterversichernng
nicht oder in weniger als insgesamt 20 Bei-
traaswöchen bestanden bat. Bei der Selbstver-
scheruna und ihrer Fortsetzung müssen zur Auf-
reckterbaltuna der Anwartschaft während der
anaeaehenen2 Jahre mindestens 40 Beiträgeentrichtet werden.

Cassel, den Dezember 1911.
Der Vorstand:

Ricdeses. Freiherr zn Eiscnbach.
Landes.HauPtmann.

Wird veröffentlicht.
Wir macken besonders daranf anfmerk-

sam, bah die in der Bekanntmachungent-

1812 ab in Kraft treten.
Wiesbaden , den 27. Dezember 1911.

31199 Der Magistrat.
__ Abteilung für Versicbernngssachen,

Bekanntmachung.
Um Angabe des AufentlmltS folgender Personen,

welche sich der Fürsorge für hllfsbedürftige Llngehorigc
cmzichcu, wird erjucht:

l. des BüffctierS Albert Berner , geboren
am 2o. 2.  1872 zu Fcucrbach— 2. dcS Schlossers
Georg Berghof, geboren am 20. 8. 1o71 z
Wiesbaden. 3. der ledigen Emma Best3
geboren am 25. 9, 1883 zu Baden-Baden. —
4. des Taglöhncrs Franz Benth» geb. am 2 .'.
August 1867 zu Praunheim. — 5, des Tag-
löbneis Joh . Bickcrt» geboren am 17. 3. 18öt>
zn Schlitz. — 6. der ledigen Dicnstmagd Karoline
^ock, geb. am 11. Dez. 1864 zu Weilmünstcr. —
7 der ledig. Dicnstmagd Anna Bongartz , geb.
nm 4. 3 1887 zu Mainz. — 8. der ledigen An-
tonietta Bruisma , geb. am 9. 10. 1886 zu
Grafenhag-. - 9. des Buchhalters Karl Buch,
geb am 29, 4. 1680 zu Niederhofheim. — 10. des
Schlossers Heinrich Etzetnia», geb. am 12. 12.
>877 zu Wiesbaden. — II , Geschiedene Ebefran
Stlbcrt Conradi,' Lina geborene Roht, geb. am
11. 12. 186, zu Wehen. — 12. des TaglöhncrS
Peter Decker, geb. am 22, Januar 1874 zu
Bielefeld, — >3. des Taglöhncrs Albert Dietrich,
geb. am 24. 11. 1870 zu Gräsendornau, — 14.
des früheren GrundgraoerS Josef Egenolf,
geb, am II . 12. 1872 zu Obcrjosbach. — 15. des
Tagl. Robert Ewald , geb, am 30,7. 1874 zu Posen.
— 16. deSMüblen bauerS Will» Fahl », geb. am
9 Januar 1888 zu OberöfsleiLen. — 17. des Tag-
löhncrt Max Gaeve«, geboren am 22. ,6. 1876
zu Brieg.—18. des Fuhrmanns Wilhelm Grnber,
geboren am 27. 5. 1864 zer Eschenhahn. — 19. des
Ke .nerS Edmund Held, geb. 3. Slovbr. 1880 zu
Hallea. d, S . und dessen Ehefrau Maria geb. Körle,
geboren 19. März 1879 zu Hagen. - 20. Klara
Hermann, geb am 3i. 3. 1889 zu Wiesbaden. —
21. Josef Hundlcr, geb. am9.11. 1881 zuGörsroth
— 22. Mich. John , Ww, geb. am 27, 2. 1879 zn
Biebrich. — 23 der geschiedenen, Ehefrau des
Schreiners Peter Jung, Pauline geb. Fischel, geb.
am 11. 12. 1882 zu Ncckartheilfingcn. — 24. des
Taglöhncrs Karl Junker , geb, am 5. 12. 1878
zu Lembach. — 25, August Keim, geb. am -29.
5 1873 zu Bicrstadt — 26. des Schlosscrgehilfcn
Wilh. Klees, geb,am1. 2. 1878 zn Beffenbach. - 27.
der lcd. Anna Klein»geb. am 25. 2. 1882 zu Ludwigs-
lmfcn. — 28, des Kutschers Ernst König » geb.
am 30,Scvt 1883 zu Wiesbaden, — 29. des Schuh¬
machers Wilhelm Krüger, geb. am 27, 3. 1864 zu
Kirn. 30. Albert Küppers , geboren am 17. 12.
l665zn Königswinter. - 31,Christian Küster , geb.
am 7. 1,1875 zu Düsseldorf, —32. des Glasrcinigers
Heinrich« nymann.geb. am 16.6,1875 zu Biebrich. -
—33. der Plättelin Anna Knjak, geboren am 15. :
10 1876 zu Sommin — 34. des Kürschners Otto :
Knnz. geb. 6. 9. 1883 zn Aussig. —35. des Restau¬
rateurs Adam Lapp. geb. um 1. Ecpt. 1881 zu
Weisel, — 36 des Reisenden Bruno Lcitzner, geb.
am 23, 11. 18 6 zu Ranßc. — 37. des Taglöhners
Adolf Lcwalter, geb. am 19. September 1873
zn Wembach. — 38. des Tnpeziercrgchilfen Wilh.
Mahnach, geboren am 27. März 1874 zu
Wiesbaden. — 39. der lcd, Lüdiska Marschall,
geboren 24. November 1877 zu Baucrbach. —
40. des Rhabanus Nauheimer , geboren am
28. August 1874 zu Winkel. - • 4L der Schnei¬
derin Gertrude Rerger . geb. am 12. 9. 1887
zu Filehnc. —42. deS Kaminbauers WUHelm Rci-
chardt» geb. ain 26. Juli 1853 zu Aschcrsleben.
— 43 res TapcziercrgchilfeirOtto Rcitzner»
geboren am 3. März 1885 zu Altenau. —
44. Dicnstmagd Berta Rühmling , geb. am 30. 5.
1884 zu llieuwandrum. —45. Wilhelm Schilling,
geb. 18, 11. 1866 zu Wiesbaden, —46. des Installa¬
teurs Heine. Sch Mieder, geb am 17. März 1872,u
Krotzingen. —47 des Fuhrmanns Karl Schmidt,
geboren am 24. 5. 1856 zu Colmar i. E.

48, des Kaufmanns Wilhelm Schmidt , ge¬
boren am 28. 8. 1874 zu Niederhadamar. — 49.
ücr ledigen Karoline Schäffler, geb. 20. 3. 1879
zu Weilmünstcr. — 50. des Kutschers Max Schön-
baum, geb. am 29. Mai 1877 zu Oberdollendorf. —
5i. der Witwe des Heinrich Schwarz, Auguste
geb. Heuß, geb, am 18. Juni 1875 zu Hochhcim. —

52. der ledigen Elise Ulrich, geboren am 8. 2.
1882 zu Biebrich. — 53. >Joha>rn Belte, geb. am
31. 7. 1872 zu Karlsruhe. — 54. des Taglöhners
Christ. Bogel, geboren am 9. September 1868 zu
Weinberg. — 55. der Etise genannt Lncia Völker»
geboren am 3. Märr 16s2 zu Marburg.. —
56. der Büffetiere Marie Weischedel, geb. am
8. Sept. 1894 zu Mainz. — 57. des Agenten
Michael Wirth, geb. nm 16. 3. 1854 zu Geroda.

Wiesbaden, den 1. Januar 1912. (32859
Ter Magistrat. Armenverwaltung.

Bekanntmachung.
Der von der Dotzheimerstraße nach dem

Neubau der Schule an der Mänteufselstratze
führenste Feldweg wird poegen Herstellung
einer Gas- und Wasserheiiung für die Dauer
der Arbeit für Fuhrwerk gesperrt.

Wiesbaden, den 2. Januar 1912.
3-2857 Der Oberbürgermeister.

> Bekanntmachung.
Die städtische öffentliche Lastwggc in der

Schwalbacherstratzewird bis auf weiteres
mittags zwischen 12—1 Uhr versuchsweise in
Betrieb gehalten, so daß dieselbe werktäglich
ununterbrochen »nö zwar in den Monaten
April bis September von 6 .Uhr und in den
Monaten Oktober bis März von 7 Uhr vor¬
mittags bis 7 Uhr nachmittags geöffnet ist.

Wiesbaden, den 27. Dezember 1911.
81231 Städt . Akziseamt.
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